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Fonds Sexueller Missbrauch vor dem Aus – 
Missbrauchsbeauftragte fordert Nachfolgemodell 
 
Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Kerstin Claus fordert eine schnelle Lösung 
für den jetzt auslaufenden Fonds Sexueller Missbrauch. Der Fonds müsse so lange 
weiterlaufen, bis ein Nachfolgemodell nahtlos an den bisherigen Fonds und seine Leistungen 
anschließen kann. Claus appelliert an die Koalitionsparteien, dies entsprechend im 
Koalitionsvertrag zu vereinbaren. 
 
Berlin, 14. März 2025. Die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM) Kerstin Claus nahm heute in Berlin gemeinsam mit Tamara 
Luding, Mitglied im Betroffenenrat der UBSKM, und Matthias Katsch, Mitglied in der 
Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, öffentlich 
Stellung zur Bekanntgabe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) am 12.03.2025, den Fonds Sexueller Missbrauchs bis Ende 2028 zu beenden.  
 
Zum Hintergrund: Am Mittwoch hatte das BMFSFJ auf der Website des Fonds bekannt 
gegeben, dass Erstanträge nur noch bis zum 31. August 2025 gestellt werden können und eine 
Auszahlung nur noch bis 31.12.2028 erfolgen kann. Diese Entscheidung bedeute, so Claus, das 
faktische Ende eines der wichtigsten Hilfesysteme für Betroffene sexueller Gewalt. Der 2013 
eingerichtete Fonds Sexueller Missbrauch ermöglicht Betroffenen, Sachleistungen in Höhe von 
bis zu 10.000 EUR (bei einem Mehrbedarf bei Behinderung bis zu 15.000 EUR) zu beantragen. 
Er war eine zentrale Errungenschaft des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch" (2010-
2011) und bot Unterstützung, wo andere Hilfesysteme wie das Opferentschädigungsrecht nicht 
greifen konnten, weil Betroffene die erlebte Gewalt nicht oder nicht mehr hinreichend 
beweisen können. 
 
Die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), Kerstin 
Claus: „Es ist die Aufgabe des Staates, Kinder und Jugendliche zu schützen und Verantwortung 
zu übernehmen, wenn dieser Schutz in der Vergangenheit nicht ausreichend gewährleistet war. 
Dass sich der Staat jetzt fast geräuschlos aus der Verantwortung stiehlt, ist ein desaströses 
Signal für Betroffene und ein Armutszeugnis für die Politik. Es ist seit April 2024 durch den 
Bundesrechnungshof bekannt, dass der Fonds nicht rechtskonform aufgestellt ist, um 
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weitergeführt werden zu können. Diese Zeit wurde nicht genutzt, um nahtlos ein 
Nachfolgemodell zu etablieren.“ 

Kritik äußerte Claus auch daran, dass die Öffentlichkeit und Betroffene erst vor zwei Tagen über 
die Medien von der neuen Richtlinie erfahren haben – diese aber bereits am 1. Januar 2025 in 
Kraft getreten ist. „Erneut wurden die wichtigen Prämissen in der Kommunikation mit 
Betroffenen – Transparenz, Kommunikation auf Augenhöhe, Betroffene nicht zu Bittstellern 
machen – missachtet“, so Claus. Die Abschaffung des Fonds ohne adäquaten Ersatz sei eine 
Missachtung der Lebensrealität von Betroffenen und zeige die fehlende Anerkennung ihrer 
Biografie. Auch bisher mögliche Vorauszahlungen werden bereits seit 1. Januar 2025 nicht mehr 
gewährt. Für Betroffene bedeute das, dass sie in Vorleistung gehen müssten – was viele 
schlichtweg nicht können. Laut Fachberatungsstellen betreffe dies über 90 % der 
Antragstellenden. 

Tamara Luding, Mitglied im Betroffenenrat bei der UBSKM, betonte: „Der Fonds hat viele 
unterschiedliche Phasen durchlebt. Es gab gerade zu Beginn viel Kritik zur Art der Bearbeitung 
und zu den sehr langen Bearbeitungszeiten. Aber eines wurde nie in Frage gestellt – wie 
existenziell wichtig der Fonds für Betroffene ist. Der Fonds hat viele tausende Leben erleichtert, 
Leiden gelindert, dazu beigetragen, dass es Menschen besser geht, die Last erträglich wird. Das 
alles soll nun geändert und verunmöglicht werden. Was wird aus denen, die noch keinen Antrag 
gestellt haben? Was aus denen, die durch die Änderungen gar keine Chance mehr haben, weil 
sie nicht in Vorleistung gehen können? Natürlich wollen wir, dass Unterstützungsmöglichkeiten 
wie der Fonds rechtssicher sind, aber allem voran wollen wir, dass sie da sind! Genauso wie der 
Fonds von Anfang an gedacht war, als eine ergänzende Hilfe, die Betroffene ernstnimmt und 
da greift, wo andere Hilfen nicht greifen.“ 
 
Auch Matthias Katsch, Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs, forderte die Weiterführung eines niedrigschwelligen Hilfesystems: „Der 
Staat steht in Verantwortung dafür, dass Menschen in ihrer Kindheit und Jugend nicht 
ausreichend geschützt wurden. Er muss das erlittene Unrecht anerkennen. Dies kann man nicht 
wie eine lästige Pflicht abschütteln. Ein Mittel dafür sind niedrigschwellige Hilfen für die 
Betroffenen – entsprechend der Forderungen des Runden Tischs „Sexueller Kindesmissbrauch“ 
von 2010 bis 2011. Seit der Einsetzung der Aufarbeitungskommission 2016 berichten uns 
Betroffene, wie ihnen durch den Fonds Sexueller Missbrauch Anerkennung und 
Unterstützungsleistungen zuteilwurden. Zum einen ist diese Anerkennung zentral. Zum 
anderen helfen die Leistungen bei der Bewältigung der in der Kindheit erlebten 
Gewalterfahrungen enorm. Der Lebensalltag vieler Betroffener ist als Folge des Missbrauchs 
von physischen und psychischen Belastungen geprägt. Diese Situation macht es ihnen oft 
unmöglich, komplizierte und bürokratische Antragsverfahren zu durchlaufen. Darum muss es 
weiterhin ein niedrigschwelligen Hilfeangebot geben.“ 
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Claus forderte: „Die Politik muss jetzt schnell eine Alternative schaffen, die für Betroffene leicht 
zugänglich, dauerhaft, rechtssicher und haushaltskonform ist. Diese muss nahtlos an den 
bisherigen Fonds anschließen, sodass Betroffene ohne Unterbrechung weiterhin Anträge 
stellen und auch weiterhin Leistungen wie bisher – ohne eigene Vorauszahlungen – abrechnen 
können. Ich erwarte von den Koalitionspartnern, dass dies jetzt entsprechend im 
Koalitionsvertrag vereinbart wird.“ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zum Fonds Sexueller Missbrauch und zur Richtlinie: 
https://www.fonds-missbrauch.de/aktuelles/aktuell/aenderungen-beim-ergaenzenden-hilfesystem  
 
Zur Stellungnahme des Betroffenenrats zur neuen Richtlinie: 
https://beauftragte-missbrauch.de/betroffenenrat/aus-unserer-sicht/stellungnahmen  
 
Hinweise zu Hilfeangeboten und zu einer betroffenensensiblen Berichterstattung: 
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/startseite  
Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch: 0800 2255530 
https://beauftragte-missbrauch.de/presse/auf-hilfeangebote-in-der-berichterstattung-hinweisen  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pressekontakt UBSKM: 
Friederike Beck, Pressesprecherin, Tel. 03018 555-1554, friederike.beck@ubskm.bund.de  
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